
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Dr. Belakowitsch 
und weiterer Abgeordneter 
betreffend Nein zur ORF-Zwangssteuer 

eingebracht im Zuge der Debatte über den Tagesordnungspunkt 3, Bericht des 
Verfassungsausschusses über das Volksbegehren (2076 d.B.) "GIS Gebühren NEIN" 
(2416 d.B.), in der 249. Sitzung des Nationalrates, XXVII. GP, am 31 . Jänner 2024. 

Die Bundesregierung von ÖVP und Grünen wäre in Zeiten der Teuerung gefordert, die 
Anliegen der Bevölkerung ernst zu nehmen. Die Bezieher kleiner Einkommen und in 
zunehmendem Maße auch der Mittelstand geraten unter immer stärkeren finanziellen 
Druck. Viele Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten und müssen bereits 
bei Grundbedürfnissen wie Wohnen, Heizen, Essen und Trinken massive Abstriche 
machen. Statt die Menschen zu entlasten, sollen jedoch ab dem 1.1.2024 alle 
Haushalte Monat für Monat netto 15,30 Euro an den ORF überweisen. In der 
Steiermark ( 4, 79 Euro), Burgenland ( 4,59 Euro), Kärnten ( 4, 18 Euro) und Tirol (3,26 
Euro) kommt noch eine ebenfalls monatliche Länderabgabe dazu. Insgesamt fallen 
durch die ORF-Zwangssteuer Kosten von bis zu rund 20 Euro pro Monat an. 

Künftig müssen außerdem rund 525.000 zusätzliche Haushalte für den ORF zahlen. 
ferner werden auch rund 100.000 Unternehmen ab 2024 zur Kasse gebeten. Eine 
saftige Erhöhung kommt auch auf 206.000 Haushalte zu, die bisher zwar GIS, aber 
nur den deutlich geringeren Radiobeitrag zahlten. Für diese Personen verdoppelt sich 
nun sogar der Beitrag von 6,31 Euro auf mindestens 15,30 Euro im Monat. In Summe 
nimmt der ORF damit mindestens rund 60 Millionen Euro mehr im Jahr ein. Laut 
manchen Schätzungen könnten die Jahreseinnahmen des ORF durch die 
Haushaltsabgabe sogar auf bis zu 800 Millionen Euro steigen - das wären dann sogar 
mehr als 100 Millionen Euro mehr als derzeit! 

Die notwendige Motivation zu Reformen und Objektivität entsteht beim ORF durch die 
geplante Haushaltsabgabe an keiner Stelle. Wenn jeder Österreicher ohnehin 
zwangsweise für den ORF bezahlen muss, hat man in den gut dotierten Chefetagen 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks keinerlei Grund, für eine faire und vor allem 
konkurrenzfähige Berichterstattung zu sorgen, die auch der verfassungsmäßig 
verankerten Unparteilichkeit gerecht wird . 

' ' 

Es braucht daher anstelle eines aufgeblähten Rundfunks einen verschlankten 
„Grundfunk", der den grundlegenden Bildungsauftrag wahrnimmt. Gerade weil 
Millionen Österreicher einer ungewissen Zukunft in Zeiten von Teuerung, Krieg und 
Inflation entgegenblicken, darf es unter keinen Umständen zu einer weiteren Steuer­
Mehrbelastung für die Bürger in Form einer ORF-Haushaltsabgabe kommen. 

Statt die Bevölkerung weiter zu belasten und damit die Inflation in die Höhe zu treiben, 
braucht es eine Sofortentlastung. Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher 
folgenden 
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Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage 
zuzuleiten, mit welcher die Einführung der ORF-Steuer oder ORF-Haushaltsabgabe 
revidiert wird." 

Pr R·u 
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